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SBelc^e teitenben ©runbfäge ftnb bei Anbahnung eines

fhweizerifdjen ©eroerbegefegeS in Sflegug auf För»
berung ber SBerufSbilbung unb fèebung beS ßeßrlingSwefenS
aufzuteilen? ©inb bie Sehrlingsprüfungen obligatorifh zu
erflären? ©oHen fcbjiifeeribe Söeftimmungen ju ©unften ber

fießrlinge erlaffen irerben? 3n melier SBeife fönnen Sehr»

toerfftätten ftaatlidj organifirt unb raie faun bie Sßerfftatt»
Ießre auf betu ©efegeSroege ben erhöhten Anforberungen un»
ferer 3eü entfpredjenb reformirt raerbeu?

9. Attfätlige raeitere Anträge refp. Anregungen.
2Bie Sie fid) erinnern raerben, raurbe in legier ©ignng

grunbfäglid) befhtoffen, einftroeiten auf feine Aenberungen
beS Reglements ober ber Anleitung einzutreten unb fotcße

bon Formularen auf baS abfolut notßroenbige TOaß zu be»

fcßränfen. AQfättige SCßünfrfje anberer Art in föejug auf
bie ®raftanbentifte erbitten rair uns geft. mögtihft batb.

£od)ad)tungêooll
®er ißräfibent:

» (sig.) g. 33oo^=3cgl)cr.

^eitueiifjuttg uttfcrcr äöafferfräfte.
©eit ber SSerßffentlidjuug beS 5öergeidf>niffe§ ber fcßtoei»

ZeriÎcßen Sffiafferfräfte rairb ber unterzeichnete fßerfaffer
biefeS RerzeihniffeS bon bieten ©eiten batb um bie Angabe
einer Ausmaß! paffenber SBafferfräfte, batb um bie Auf»
finbung fotiber Käufer ober iFîiettjer bon SBafferfräften an»

gefprocßen, roaS er im Sntereffe einer mögtihft nügticßen
fßerraenbung unferer SBafferfräfte gerne um billige ©ntfcßäbi»

gung übernehmen tbiH, nacßbem er nun audj ein annäßernbeS

Softenberzeicgnife über bie Rugbarmadjung ber beft»
gelegenen unb bittigften SBafferfräfte erhoben hat-

®a ficß tftebei auch in ben höhern ©egenben fetbft unter
Annahme beS ft ein ft en SßafferftanbeS eine Stenge fehr
großer unb probuftiber Sßafferfräfte ergeben hat, raeldje ftd)

mit ber ASafferfaffung, Sîanatifation unb ®urbinenanlage
um bie ©umme bon 200—400 Fr. per iß f e r b e f r a f terftetten
unb mit einer nahen Aormatbahuftation Ieicf)t oerbinben

liehen, fo biirfen nun auch unfere höhern ©egenben einer

bermehrten ©infeßr bon Subuftrie unb Arbeit entgegenfehen.

Für nähere AuSfunft fteht ben baranf Aefteftirenben
jeberzeit gerne bereit Rob. ßauterburg, Fngenienr, Sern.

«©djuiljieriftfjcr SeIjrli!iQ§ßrüfung§»$erb(uib.
©onntag befammetten ftch bie Setegirten beS fantonaten

SBerbanbeS für ßeßrlingSprüfungen in ©infiebetn zur Ab»

raidtung einer ziemlid) reichhaltigen ®raftanbentifte. Skr»

treten raaren ber föanbroerfer» unb ©eraerbeberein ©cßtoßz,
ber Söürgeroerein ©djrapz, ber Spanbraerferoerein ©infiebetn,
ber FortbitbmtgSüerein ©infiebetn, ber §anbraerfer= nnb ®e»

loerbeberein Sachen unb ber ©cpreinernerein Alard).
AuS bem bon §errn 3eidjuenlehrer töooS in ©chfflhZ als

fßräfibent ber bisherigen SßrüfungSfommiffion gehaltenen bor»

Züglicheu Referat ergab ficb, baß ber erfte SSerfuch punfto
Sehrlingsprüfungen in unferm Eanton raiber ©rroarten ge=

tungen ift. Atit Ausnahme einer einzigen founte ben ißrü»

fungSarbciten bie Rote „fehr gut" unb „gut" ertheitt raerben.

Auch ift anzunehmen, baß SDÎeifter unb Sehrtinge mit ber

®urd)fül)rung ber Sßrüfitng znfrieben raaren, ba bon feiner
©eite Aeflamationen gemadft ranrben.

©itt raeit weniger günftigeS Aefultat ergab bie Sßrüfung
in öezug auf Facßfenntniffe, 3eict)nen :c. ®a zeigten fth
bebeutcnbe ©djroäcßen. Sßiete Seßrtinge führten zu ihrer
©ntfcßulbigung an, fie hätten feine ©elegenßeit gehabt, eine

FortbilbungSfihute befugen zu fönnen unb fth in früher
©etemtem zu üben, fo baß baSfetbe mit ber 3eit Wieber

bergeffen raurbe. ®er fanget an geeigneten FortbitbungS»
fdjuten raurbe hieburdj ftar an ben ®ag gelegt. ®ie Rrü»
fungSfommiffion fanb eS beßßatb für bringenb nothtoenbig,

Schritte anzubahnen, um biefem ltebelftanbe abzuhelfen. Sßeit

nun aber zur ©rricfftung bon FortbitbnngSfchnten meiftenorts
ber Atanget an Finanzen, wie ber Atanget an geeigneten
Sehrfräften baS tpauptßinberniß bitben, fo rourben bon ber»

fetben ber ®etegirtenberfammtnng z®ei Anträge unterbreitet,
bahingehenb:

1. an ben h- ^antonSrath baS ©efuch zu richten,. e§

möchte beförberticfjft eine fBerorbnung ausgearbeitet werben
über bie Art nnb Söeife ber ttnterftügnng beS geloerbtidjen
töerufS» unb FortbitbungSfchntroefenS, in welcher ißerorbnung
inSbefonbere bie iöeitragSleiftungen beS SantonS: a) an bie

gewerblichen FortbitbnngSfdhuten, b) an bie fantonaten ßefjr»

tingsprüfnngen, c) an altfällige Sehrerbitbung, ßehrerfonfe»
renzen unb Sefmhe geeigneter AuSftettungen tc. berüdfichtigt
unb normirt raerben foüen.

2. Um baS gewerbliche FortbilbungSfdjulWefen beS Sîan»

tons ©chtohZ rationett zu geftatten unb auszubauen unb

raenigftenS ben großem Ortfdjaften bie Gattung einer ge»

eigneten FortbittmngSfdjute zu ermöglichen, fotten bie Ab»

hattung eines ober mehrerer Facf)= unb ©peziatfnrfe, foraie

ßehrerfonferenzen in AuSficht genommen raerben.

®iefe beiben Anträge würben bon ber äkrfammlung leb»

haft begrüßt unb einftimmig zum Sefhtuß erhoben, ©oraeii
eS bie Sehrlingsprüfungen betrifft, raurbe bie Ausführung
beS SBefcßtuffeS ber ißrüfungSfommiffion überraiefen, welche

aus fotgenben Herren neu beftettt raorben ift: Statin, ©e=

funbartehrer in ©infiebetn, ißräfibent; löezirfSammann ®r.
Sienert, ©infiebetn; 9tidenbad)er §., oon ber Firuia ©berte,
2Shß u. So, ©infiebetn; Stalin At., ©hreiner, ißräfibent
beS S?anbraerferbereinS ©infiebetn; Sienert äJteinrab, Aotar,
©infiebetn. ®ie Färberung beS geraerbtihen FortbitbungS»
raefenS in unferm Stanton, foraie bie bezügliche ©efuhftettnng
beim h- StantonSrath ift einer ans ben Herren Qeihnentehrer
SSooS in ©cfjrahz, ©efunbartehrer Statin unb SezirfSammann
®r. Sienert in ©infiebetn znfammengefegten ©peziatfommiffion
übertragen raorben. ®iefe Sommiffionen fotten fid) mit allen

Vereinen beS StantonS, roethe einen geraerbtih=erzieherifhen
3wed berfotgen, in'S ©inbernehmen fegen, um bem h-

StantonSrathe bie Aotgraenbigfeit ber Sehrlingsprüfungen unb

ber geroerbt. FortbilbnugSfhuten mit mehr Aadfbrud Perbeut»

ließen zu fönnen.

Ser^iebencö.
©ewerbcauSfteltnng in Fret&urg. ®er Sefnh ift fort»

Wäßrenb ein guter. Stamentlih hat eS nenerbingS bie fehr

fetjenSroertße AuSfteltung oon Söntter, Säfe unb mitchrairth»

fhafttihen ©erätßen Dermoht, baS fßnbtifum oon neuem

anzuziehen. ®ie Saßt ber 23efixcfjer hat 40,000 bereits

überfliegen.
3aßtreich bteibt auch ber 23efudj ber ©hüten, beS Stan»

tous raie oon auswärts.
®aS AnSftettungSfomite tjat befhtoffen, bie AuSftettnng

nur bis Aiontag ben 19. September zu oertängern.
®er ©eraerbePerein ©huPjuufen hat befhtoffen, fä mmt»

tihe zeßu Seßrer ber bortigen geraerbtihen FortbitbungSf h"''
zum 33efuh ber AnSftetlung ber ®eraerbe»Fahfhuten nach

Safet zu fenben. Auf Antrag ber Stommtffion beS ©eroerbe»

oereinS hat bie Regierung an fämmttihe Afpiranten für

©tipenbien zu gewerblicher ober teeßnifdjer S3ernfSbilbung
ein ©tipenbium üon 250 Fi- zuerfanm. ®S oeranSgabt

fomit bie Aegierung für junge, ftrebfame ÄantonSbürger, bie

befähigt finb, an einer hößern Anftatt, wie Sunftfhute,
®ehnifum k. fih mit ©rfotg anSzubitben, bie anerfennenS'

wertße ©umme üon 3750 Fr-
Poggenburg, ©ine Sßerfammlung, roethe aus oerfeßie'

benen ober» nnb neutoggenburgifeßen ©emeinben befhtdt roar,

befeßtoß bie ©rünbung eines toggenburgifhen SerfeßrSüerein-
©uö= uttb äöafferntänner. ®er fh®^

Zerifhe Sßerein bon ®aS= unb SBafferfahmännern hielt am
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Welche leitenden Grundsätze sind bei Anbahnung eines

schweizerischen Gewerbegesetzes in Bezug auf För-
derung der Berufsbildung und Hebung des Lehrlingswesens
aufzustellen? Sind die Lehrlingsprüfungen obligatorisch zu
erklären? Sollen schützende Bestimmungen zu Gunsten der

Lehrlinge erlassen werden? In welcher Weise können Lehr-
Werkstätten staatlich organisirt und wie kann die Werkstatt-
lehre auf dem Gesetzeswege den erhöhten Anforderungen un-
serer Zeit entsprechend reformirt werden?

9. Allfällige weitere Anträge resp. Anregungen.
Wie Sie sich erinnern werden, wurde in letzter Sitzung

grundsätzlich beschlossen, einstweilen auf keine Aenderungen
des Reglements oder der Anleitung einzutreten und solche

von Formularen auf das absolut nothwendige Maß zu be-

schränken. Allfällige Wünsche anderer Art in Bezug auf
die Traktandenliste erbitten wir uns gefl. möglichst bald.

Hochachtungsvoll

Der Präsident:

» (klS.) E. Boos-Jegher.

Verwerthung unserer Wasserkräfte.
Seit der Veröffentlichung des Verzeichnisses der schwei-

zerischen Wasserkräfte wird der unterzeichnete Verfasser
dieses Verzeichnisses von vielen Seiten bald um die Angabe
einer Auswahl passender Wasserkräfte, bald um die Auf-
findung solider Käufer oder Miether von Wasserkräften an-
gesprochen, was er im Interesse einer möglichst nützlichen

Verwendung unserer Wasserkräfte gerne um billige Entschädi-

gung übernehmen will, nachdem er nun auch ein annäherndes

Kostenverzeichniß über die Nutzbarmachung der best-
gelegenen und billigsten Wasserkräfte erhoben hat.

Da sich hiebei auch in den höhern Gegenden selbst unter
Annahme des kleinsten Wasserstandes eine Menge sehr

großer und produktiver Wasserkräfte ergeben hat. welche sich

mit der Wafferfassung, Kanalisation und Turbinenanlage
um die Summe von 290—499 Fr. per Pferd ekrafterstellen
und mit einer nahen Normalbahnstation leicht verbinden

ließen, so dürfen nun auch unsere höhern Gegenden einer

vermehrten Einkehr von Industrie und Arbeit entgegensehen.

Für nähere Auskunft steht den darauf Reflektirenden
jederzeit gerne bereit Rob. Lauterburg, Jngenienr, Bern.

Schwyzerischer Lehrlingsprilfungs-Nerband.
Sonntag besammelten sich die Delegirten des kantonalen

Verbandes für Lehrlingsprüfungen in Einsiedeln zur Ab-
Wicklung einer ziemlich reichhaltigen Traktandenliste. Ver-
treten waren der Handwerker- und Gewerbeverein Schwyz,
der Bürgerverein Schwyz, der Handwerkerverein Einsiedeln,
der Fortbildungsverein Einsiedeln, der Handwerker- und Ge-
Werbeverein Lachen und der Schreinerverein March.

Aus dem von Herrn Zeichnenlehrer Boos in Schwyz als
Präsident der bisherigen Prüfungskommission gehaltenen vor-
züglichen Referat ergab sich, daß der erste Versuch punkto

Lehrlingsprüfungen in unserm Kanton wider Erwarten ge-

lungen ist. Mit Ausnahme einer einzigen konnte den Prü-
fungsarbciten die Note „sehr gut" und „gut" ertheilt werden.

Auch ist anzunehmen, daß Meister und Lehrlinge mit der

Durchführung der Prüfung zufrieden waren, da von keiner

Seite Reklamationen gemacht wurden.
Ein weit weniger günstiges Resultat ergab die Prüfung

in Bezug auf Fachkenntnisse, Zeichnen w. Da zeigten sich

bedeutende Schwächen. Viele Lehrlinge führten zu ihrer
Entschuldigung an, sie hätten keine Gelegenheit gehabt, eine

Fortbildungsschule besuchen zu können und sich in früher
Gelerntem zu üben, so daß dasselbe mit der Zeit wieder
vergessen wurde. Der Mangel an geeigneten Fortbildungs-
schulen wurde hiedurch klar an den Tag gelegt. Die Prü-
fnngskommission fand es deßhalb für dringend nothwendig,

Schritte anzubahnen, um diesem Uebelstande abzuhelfen. Weil
nun aber zur Errichtung von Fortbildungsschulen meistenorts
der Mangel an Finanzen, wie der Mangel an geeigneten
Lehrkräften das Haupthinderniß bilden, so wurden von der-
selben der Delegirtenversammlung zwei Anträge unterbreitet,
dahingehend:

1. an den h. Kantonsrath das Gesuch zu richten,, es

möchte beförderlichst eine Verordnung ausgearbeitet werden
über die Art und Weise der Unterstützung des gewerblichen
Berufs- und Fortbildungsschulwesens, in welcher Verordnung
insbesondere die Beitragsleistungen des Kantons: a) an die

gewerblichen Fortbildungsschulen, b) an die kantonalen Lehr-
lingsprüfungen, o) an allfällige Lehrerbildung, Lehrerkonfe-
renzen und Besuche geeigneter Ausstellungen ic. berücksichtigt
und normirt werden sollen.

2. Um das gewerbliche Fortbildungsschulwesen des Kan-
tons Schwyz rationell zu gestalten und auszubauen und

wenigstens den größern Ortschaften die Haltung einer ge-

eigneten Fortbildungsschule zu ermöglichen, sollen die Ab-
Haltung eines oder mehrerer Fach- und Spezialkursc, sowie

Lehrerkonferenzen in Aussicht genommen werden.
Diese beiden Anträge wurden von der Versammlung leb-

haft begrüßt und einstimmig zum Beschluß erhoben. Soweit
es die Lehrlingsprüfungen betrifft, ivurde die Ausführung
des Beschlusses der Prüfungskommission überwiesen, welche

aus folgenden Herren neu bestellt worden ist: Kälin, Se-
kundarlehrer in Einsiedeln, Präsident; Bezirksammann Dr.
Lienert, Einsiedeln; Rickenbacher H., von der Firma Eberle,
Wyß u. Co, Einsiedeln; Kälin Al., Schreiner, Präsident
des Handwerkervereins Einsiedeln; Lienert Meinrad, Notar,
Einsiedeln. Die Förderung des gewerblichen Fortbildungs-
Wesens in unserm Kanton, sowie die bezügliche Gesuchstellung
beim h. Kantonsrath ist einer aus den Herren Zeichnenlehrer
Boos in Schwyz, Sekundarlehrer Kälin und Bezirksammann
Dr. Lienert in Einsiedeln zusammengesetzten Spezialkommission
übertragen worden. Diese Kommissionen sollen sich mit allen

Vereinen des Kantons, welche einen gewerblich-erzieherischen
Zweck verfolgen, in's Einvernehmen setzen, um dem h.

Kantonsrathe die Nothwendigkeit der Lehrlingsprüfungen und

der gewerbl. Fortbildungsschulen mit mehr Nachdruck verdeut-

lichen zu können.

Verschiedenes.
GeWerbeausstellung in Freiburg. Der Besuch ist fort-

während ein guter. Namentlich hat es neuerdings die sehr

sehenswerthe Ausstellung von Butter, Käse und milchwirth-
schaftlichen Geräthen vermocht, das Publikum von neuem

anzuziehen. Die Zahl der Besucher hat 40,000 bereits

überstiegen.
Zahlreich bleibt auch der Besuch der Schulen, deS Kan-

tons wie von auswärts.
Das Ausstellungskomite hat beschlossen, die Ausstellung

nur bis Montag den 19. September zu verlängern.
Der Gewerbeverein Schaffhausen hat beschlossen, sä mmt-

liche zehn Lehrer der dortigen gewerblichen Fortbildungss chule

zum Besuch der Ausstellung der Gewerbe-Fachschulen nach

Basel zu senden. Auf Antrag der Kommission des Gewerbe-
Vereins hat die Regierung an sämmtliche Aspiranten für

Stipendien zu gewerblicher oder technischer Berufsbildung
ein Stipendium von 250 Fr. zuerkannt. Es verausgabt
somit die Regierung für junge, strebsame Kantonsbürger, die

befähigt sind, an einer höhern Anstalt, wie Kunstschule,

Technikum :c. sich mit Erfolg auszubilden, die anerkennens-

werthe Summe von 3750 Fr.
Toggenburg. Eine Versammlung, welche aus verschie-

denen ober- und neutoggenburgischen Gemeinden beschickt war,

beschloß die Gründung eines toggenburgischen Verkehrsverein.
Schweizerische Gas- und Wassermänner. Der schwei-

zcrische Verein von Gas- und Wasferfachmännern hielt ani
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